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Allgemeines: 
 

Um unserer als gemeinnütziger Modellflugsportverein wichtigen gesellschaftlichen Funktion wieder nach-
kommen zu können, wurde dieses Präventionskonzept ausgearbeitet, um den Flugbetrieb zumindest einge-
schränkt wieder aufnehmen zu können. Wir als Verein sind uns unserer Verantwortung bewusst, weshalb wir 
zum einen alle Beteiligten über die Maßnahmen dieses Präventionskonzeptes informieren und zum anderen 
auf die Einhaltung dieser Maßnahmen in der Praxis achten. Dazu wird der Vereinsvorstand an jedem Flugtag 
einen für die Einhaltung des Konzepts verantwortlichen Covid-19- Beauftragten einteilen, der dieses COVID-
19-Präventionskonzepts, die örtlichen Gegebenheiten und die organisatorischen Abläufe kennt und in Bezug 
auf Hygienemaßnahmen und die Durchführung eines SARS-CoV-2-Antigentests eingewiesen wurde. 
 

Grundsätzlich gilt, dass alle Vereinsmitglieder, die sich krank fühlen, am Flugbetrieb nicht teilnehmen dürfen. 
Sie haben dem Modellflugplatz unbedingt fernzubleiben. Jegliche Teilnahme am Flugbetrieb erfolgt auf ei-
gene Gefahr. Es müssen stets die jeweils aktuellen Verordnungen und Richtlinien der Bundesregierung be-
züglich COVID-19 eingehalten werden; dies trifft auch auf dieses Präventionskonzept zu. Dabei steht natürlich 
die Gesundheit und die Sicherheit aller Personen in der Sporthalle an oberster Stelle. 
 
 
1.) Verhaltensregeln für alle Teilnehmer am Flugbetrieb  
 

Ein Betreten der Sporthalle ist zwischen 14.00 Uhr und 17.00 Uhr ausschließlich den aktiv am Flugbetrieb 
teilnehmenden Vereinsmitgliedern gestattet. Es gilt die 2G Regel. Begleitpersonen und Zuschauer sind nicht 
gestattet. Aufgrund dieser Regelung bedarf es keiner weiteren Regulierung der Anzahl der in der Sporthalle 
anwesenden Personen. Alle Personen, die am Flugbetrieb teilnehmen wollen, haben beim erstmaligen Be-
treten der Sporthalle dem vom Vorstand des Vereins für den jeweiligen Flugtag eingeteilten Covid-19-Beauf-
tragten einen Nachweis einer geringen epidemiologischen Gefahr im Sinne des § 1 Abs 2 der COVID-19-Öff-
nungsverordnung vorzulegen, den die Person für die Dauer des Aufenthalts in der Sporthalle bereitzuhalten 
hat. Als solcher gilt 
 

1. ein Nachweis über eine mit einem zentral zugelassenen Impfstoff gegen COVID-19 erfolgte 
a) Erstimpfung mit PCR-Test (nicht älter als 48 Stunden) 
b) Zweitimpfung, wobei die Erstimpfung nicht länger als neun Monate zurückliegen darf, oder 

2. ein Nachweis nach § 4 Abs. 18 EpiG oder ein Absonderungsbescheid, wenn dieser für eine in den 
letzten sechs Monaten vor der vorgesehenen Testung nachweislich mit SARS-CoV-2 erkrankte 
Person ausgestellt wurde. 

 

Personen, die diese Voraussetzungen nicht erfüllen, wird der Zutritt zur Sporthalle und die Teilnahme am 
Flugbetrieb verwehrt. Damit ist gewährleistet, dass sich nur Personen mit Nachweis einer geringen epidemi-
ologischen Gefahr in der Sporthalle aufhalten und am Flugbetrieb teilnehmen.  
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5.) Umgang mit (möglichen) Infektionen mit dem SARS-Cov2-Virus 
 

Bei Krankheitssymptomen jeglicher Art ist für die betroffenen Personen kein Flugbetrieb möglich bzw. ist ein 
ggf. laufender Flugbetrieb sofort einzustellen. Die betroffene Person muss 
 

✓ nach sofortiger Information des eingeteilten Covid 19-Beauftragten den Sporthallenbereich um-
gehend verlassen, 

✓ die zuständige Gesundheitsbehörde informieren (Gesundheitshotline 1450), 
✓ deren Anweisung strikt befolgen und 
✓ der Vereinsführung von diesen Anweisungen berichten. 

 

Ist ein bestätigter Fall aufgetreten, hat der Verein mit der Gesundheitsbehörde zusammenzuarbeiten und 
alle zur Kontaktnachverfolgung vorhandenen Daten zu liefern. 
 
 
Für den Vorstand  
 
Peter Michalek 
Obmann ÖMV-Wien 

 
 

 

 
 


